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VERHALTENSKODEX 
für alle ehrenamtlich tätigen,hauptberuflichund hauptamtlich beschäftigten

Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau. 

SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG UND
VERHALTENSKODEXZUM KINDESWOHL 

Name: ____________________________ Vorname: __________________________ 

Geb. am: __________________________ 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ________________________ 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit lebt durch die Beziehungen der Menschen 
miteinander und mit Gott. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entsteht eine 
persönliche Nähe und Gemeinschaft, in der die Lebensfreude bestimmend ist und die von 
Vertrauen getragen wird. Dieses Vertrauen darf nicht zum Schaden von Kindern und 

Ich habe mich mit dem Verhaltenskodexzur Verhinderung von GewaltfürMitarbeitende
auseinandergesetzt und werde mich daran halten. Bei Hinweisen auf schwerwiegende
Probleme und dem Verdacht, dass das Wohl eines Kindes bzw. Jugendlichen gefährdet ist,
informiere ich die verantwortliche Leitung der Arbeit mit und von Kindern und Jugendlichen
bzw. für Kinder und Jugendliche (z. B. den oder die Hauptberuflichen oder die Teamleitung)
oder eine anderweitige Vertrauensperson. 

Ich versichere, dass ich keine der in § 72a SGB VIII bezeichnete Straftat (siehe unten) 
begangen habe. Weiter versichere ich, dass ich weder wegen einer solchen Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden bin, noch dass derzeit ein gerichtliches Verfahren, noch ein 
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat gegen mich 
anhängig ist. Die Zusammenstellung der Straftaten wird mir ausgehändigt. 

Sollte ein Verfahren gegen mich eingeleitet werden, werde ich den Träger umgehend 
informieren. Ich werde in einem solchen Fall meine ehrenamtliche bzw. hauptamtliche 
Tätigkeit bis zur Klärung der Vorwürfe gegen mich ruhen lassen. 

 
Beschlossen durch den Dekanatssynodalvorstand des Evangelischen Dekanats Bergstraße zur
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG vom 16.12.2011) und in Kraft getreten
im März 2023. 
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Jugendlichen ausgenutzt werden. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau tritt
entschieden dafür ein, Mädchen und Jungen vor Gefahren jeder Art zu schützen. 

Sie duldet keine körperliche, seelische oder psychische Gewalt. Sie wird alles ihr Mögliches 
tun, einen Zugriff von Tätern und Täterinnen auf Kinder und Jugendliche auszuschließen. 
Eine klare Positionierung zum Kinder- und Jugendschutz, ein Klima der offenen und sensiblen 
Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Transparenz und Sensibilisierung tragen 
maßgeblich zur Qualität unserer Jugendarbeit bei. Kindern und Jugendlichen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit erlaubt dies, sich wohl 
und sicher zu fühlen. Er gilt für die kirchlich getragene und verantwortete Arbeit von und mit 
Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auf allen 
Ebenen. 

1. Die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen ist unantastbar 
Wir beziehen gegen sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttätiges 
Verhalten jeder Art aktiv Stellung. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche unabhängig 
ihres Alters und Geschlechtes, ihrer Herkunft und Religion wertzuschätzen, sie zu begleiten 
und zu beraten, die von ihnen gesetzten Grenzen zu achten und zu respektieren. 

2. Kinder und Jugendliche benötigen einen Entwicklungsraum, um sich frei zu entfalten 
Wir bieten Kindern und Jugendlichen in unseren Angeboten den Raum, Selbstbewusstsein, 
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und eine geschlechterbewusste Identität zu entwickeln. 

3. Gewalt und sexualisierte Gewalt dürfen kein Tabuthema sein 
Wir tolerieren keine Form der Gewalt, benennen sie offen und handeln zum Besten der 
Kinder und Jugendlichen. Wir beziehen in der öffentlichen Diskussion klar Stellung. 

4. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht aufmerksame und qualifizierte 
Mitarbeitende 
Wir alle tragen Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Um dieser Verantwortung 
gerecht zu werden, entwickeln wir Konzepte, damit in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen keine Grenzverletzungen und keine sexualisierte Gewalt möglich werden. 
Hierfür behandeln wir diese Themen in unserer Ausbildung regelmäßig. 
5. Kinder und Jugendliche müssen vor Schaden geschützt werden 
Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und 
seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt. 

6. Grenzverletzungen wird konsequent nachgegangen 
Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. Im Konfliktfall 
informieren wir die Verantwortlichen auf der Leitungsebene und ziehen professionelle 
Unterstützung und Hilfe hinzu. Die Vorgehensweisen und möglichen Ansprechpartner sind 
uns bekannt. 
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§ 72a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
(Stand 18.05.2026)

§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
§ 174a StGB Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
§ 174b StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
§ 174c StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses 
§ 176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176a StGB Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind 
§ 176b StGB Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
§ 176c StGB Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176d StGB Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
§ 176e StGB Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern 
§ 177 StGB Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 
§ 178 StGB Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
§ 180 StGB Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180a StGB Ausbeutung von Prostituierten 
§ 181a StGB Zuhälterei 
§ 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 183 StGB Exhibitionistische Handlungen 
§ 183a StGB Erregung öffentlichen Ärgernisses 
§ 184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften 
§ 184a StGB Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Schriften 
§ 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften 
§ 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften 
§ 184e StGB Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornografischer Darbietungen 
§ 184f StGB Ausübung der verbotenen Prostitution 
§ 184g StGB Jugendgefährdende Prostitution 
§ 184i StGB Sexuelle Belästigung 
§ 184j StGB Straftaten aus Gruppen 
§ 184k StGB Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen 
§ 184l StGB Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild 
§ 201a Abs. 3 StGB Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
§ 225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen 
§ 232 StGB Menschenhandel 
§ 232a StGB Zwangsprostitution 
§ 232b StGB Zwangsarbeit 
§ 233 StGB Ausbeutung der Arbeitskraft 
§ 233a StGB Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung 
§ 234 StGB Menschenraub 
§ 235 StGB Entziehung Minderjähriger 
§ 236 StGB Kinderhandel 
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